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Eine Agenda 2035
Aufgrund des demografischen Wandels und stark steigender Sozialversicherungsbeiträge skizziert dieser Policy Brief eine mög-
liche „Agenda 2035“ zur nachhaltigen Finanzierung der deutschen Sozialversicherungssysteme. Ohne Reformen könnte der Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag in den nächsten zehn Jahren auf über 50 Prozent steigen. Steigende Beiträge belasten Beschäf-
tigte und Unternehmen, schwächen Investitionen und gefährden Wachstum und Beschäftigung. Um die bis noch vor kurzem 
politisch etablierte 40-Prozent-Grenze einzuhalten, wäre bis 2035 eine Konsolidierung von rund zehn Beitragspunkten durch 
entsprechende Strukturreformen erforderlich. Als Reformleitlinien werden der Abbau ineffizienter Leistungen, eine gezielte Re-
allokation von Mitteln und höhere Steuerzuschüsse genannt. In der gesetzlichen Krankenversicherung können Effizienzreserven 
insbesondere durch gesundheitsnutzenbasierte Zuzahlungen und Boni, stärkere Prävention und eine bessere Patientensteuerung 
durch Zuzahlungen bei Facharztbesuchen ohne Hausarztüberweisung gehoben werden. Nutzenbasierte Zuzahlungen und Boni 
können die Patientennachfrage nach medizinischen Leistungen lenken und die Inanspruchnahme von Leistungen mit geringem 
Zusatznutzen senken. Zusätzlicher Finanzbedarf könnte über höhere Verbrauchssteuern auf gesundheitsschädliche Konsumgü-
ter erzielt werden. In der Pflegeversicherung sind die zu hebenden Effizienzspielräume begrenzt. Produktivitätssteigerungen in 
einem lohnintensiven Sektor könnten aber durch den breiten Einsatz neuer Technologien generiert werden. In der Rentenversi-
cherung wäre eine Rückkehr zu früheren Reformelementen sowie die Kopplung des Regelrentenalters an die Lebenserwartung 
sinnvoll. Insgesamt wird ein ausgewogener Maßnahmenmix gefordert, um Finanzierungssicherheit, Generationengerechtigkeit 
und gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

	ͮ Sozialversicherungsbeiträge bis 2035 auf möglichst 40 Prozent begrenzen
	ͮ Hausarztzentrierte Versorgung durch hohe Zuzahlungen bei Facharztbesuchen ohne Hausarztüberweisung  
implementieren

	ͮ Rechtsrahmen für breite Anwendung neuer Technologien in der Pflege schaffen
	ͮ Nachhaltigkeitsfaktor wirken lassen und Anstieg Rentenalter an Berufsgruppen anpassen
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REFORMBEDARF UND GRUNDPRINZIPIEN

Deutschland steht vor immensen Herausforderungen. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die 
Sozialversicherungssysteme angesichts ihrer beitragsfinanzierten Struktur und des demogra-
fischen Wandels nicht nachhaltig finanziert sind. Dies gilt insbesondere für die gesetzliche 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Strukturreformen wurden vor rund 20 Jahren ledig-
lich in der Rentenversicherung umgesetzt, später jedoch schrittweise wieder zurückgenommen. 
Die neue Bundesregierung steht nun seit dem angekündigten „Herbst der Reformen“ unter er-
heblichem Zeitdruck, grundlegende Strukturreformen einzuleiten.
Wie können die Sozialversicherungssysteme so reformiert werden, dass ihre Kernaufgaben 
langfristig erhalten bleiben? Dieser Policy Brief skizziert Reformvorschläge, die auf eine nach-
haltige Finanzierung, eine höhere ökonomische Zielgenauigkeit und ein gestärktes Vertrauen 
von Wirtschaft und Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats abzielen. Ziel ist 
nicht der Abbau, sondern die Stabilisierung und Erneuerung des Sozialstaats.
Über Jahrzehnte bestand ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass die Summe der Sozial-
versicherungsbeiträge 40 Prozent nicht überschreiten sollte. Dieser Wert hat sich als Schwelle 
erwiesen, bei der die Gesamtsteuer- und Abgabenbelastung der Mittelschicht unter 50 Prozent 
bleibt und das Wirtschaftswachstum nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Eine zentrale These 
des Beitrags lautet daher: Ohne eine Erneuerung dieser „Sozialgarantie“ für die nächste Deka-
de und ohne tiefgreifende Strukturreformen entstehen keine Wachstumsimpulse. Deutschland 
würde die Wirtschaftswende dann nicht schaffen, sondern das Wachstum weiter stagnieren, 
der Wohlstand weiter sinken und Verteilungskonflikte weiter zunehmen. 
Substanzielle Strukturreformen der Sozialversicherungssysteme gelingen dann, wenn sie ei-
nem klaren Dreiklang folgen: (a) dem Abbau ineffizienter Leistungen, (b) einer gezielten Real-
lokation der eingesetzten Mittel und (c) einer Erhöhung der Steuerzuschüsse. Steuererhöhun-
gen zur Erhöhung der Steuerzuschüsse könnten deshalb notwendig sein, weil der 
Konsolidierungsbedarf in den Sozialversicherungssystemen beträchtlich ist und ohne diese 
die Strukturreformen umso tiefgreifender ausfallen müssten.
Abbildung 1 zeigt, dass nach aktuellen Berechnungen des IGES-Instituts (2025) der gesamte 
Sozialversicherungsbeitrag bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre (im mittleren Szenario) 
auf gut 50 Prozent steigen wird. Um die 40-Prozent-Marke langfristig zu halten, wäre daher be-
reits im Jahr 2035 eine Konsolidierung um rund zehn Beitragspunkte erforderlich – das ent-
spricht fast 200 Mrd. Euro jährlich. Dieser teilt sich im Status quo in etwa im Verhältnis 4:1:4 
auf die gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen. 
Steigende Sozialabgaben wirken sich unmittelbar auf die Nettoeinkommen der Beschäftigten 
aus und verringern dadurch den Arbeitsanreiz. Zugleich erhöhen sie unmittelbar die Lohnkos-
ten der Unternehmen – ein gravierendes Problem für ein Land in einer tiefen Strukturkrise. Be-
sonders schädlich ist aus Sicht von Unternehmen und Investoren zudem die Unsicherheit hin-
sichtlich der künftigen Finanzierbarkeit der Systeme und deren Beitragssätze. Solche 
Unsicherheiten und unklare Zukunftserwartungen dämpfen Investitionen, kosten Arbeitsplät-
ze und führen laut ZEW Mannheim zu einem Rückgang der sogenannten „Zukunftsquote“ im 
Bundeshaushalt – also des Anteils der Ausgaben für zukunftsorientierte Investitionen (Bohne 
et al. 2025). Bleibt die Trendwende aus, ist der künftige Wohlstand Deutschlands ernsthaft ge-
fährdet.
Empirische Studien belegen die Beschäftigungseffekte höherer Sozialabgaben: Jeder zusätz-
liche Beitragspunkt kann bis zu 100.000 Arbeitsplätze kosten (Feil et al. 2008). Bei einem 
Durchschnittsjahreseinkommen von 50.000 Euro führt dies schätzungsweise zu Mindereinnah-
men von rund einer Milliarde Euro bei Einkommens- und Mehrwertsteuer, zu Einnahmeausfäl-
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len der Sozialversicherungen von etwa zwei Milliarden Euro und zu zusätzlichen Sozialausga-
ben in ähnlicher Größenordnung (IAB 2025). Berücksichtigt man indirekte Effekte – etwa 
höherer Krankheitskosten infolge von Arbeitslosigkeit und geringerer Lebensqualität der Be-
troffenen – liegen die gesamtgesellschaftlichen Kosten eines zusätzlichen Beitragspunktes 
bei bis zu zehn Milliarden Euro jährlich.

Eine Stabilisierung der Sozialabgaben erfordert daher tiefgreifende Reformen in allen drei ge-
nannten Versicherungssystemen. Je nach politischer Präferenz können diese durch Steuerzu-
schüsse flankiert werden. Ohne zusätzliche Steuermittel würde der Konsolidierungsbedarf 
entsprechend steigen und müsste über Leistungskürzungen aufgefangen werden.

GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG

Die gesetzliche Krankenversicherung ist durch ein hohes Ausgabenniveau bei nur mäßigen Ge-
sundheitsergebnissen gekennzeichnet (Blumenthal et al. 2024). Unter den entwickelten Volks-
wirtschaften geben nur die USA einen höheren Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit 
aus (OECD Health Statistics 2025). Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland insbe-
sondere bei der Prozesskoordination, der administrativen Effizienz und der Ergebnisqualität 
schwach ab. Nach der Analyse des Commonwealth Fund (2024) weist nur das US-amerikanische 
System ein schlechteres Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zu zehn Industriestaaten auf.
Damit besteht erhebliches Potenzial, den Ausgabenanstieg in der GKV zu dämpfen und zugleich die 
Versorgung zu verbessern. Langfristig lassen sich diese Ziele vor allem durch bessere Prävention, Auf-
klärung und gezieltere Patientensteuerung erreichen. Kurzfristig müssen die verfügbaren Mittel durch 
eine evidenzbasierte Bepreisung von Gesundheitsleistungen effektiver eingesetzt werden.
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ABBILDUNG 1:  GE SA MT SOZIALVERSICHERUNGSBEIT R AGSSAT Z: 
PROJEK T ION DER ENT WICKLUNG

Quelle: IGES auf Basis der den Projektionen der einzelnen Zweige zugrunde liegenden Quellen
Anmerkung: Für das Jahr 2024 mit durchschnittlichem GKV-Zusatzbeitragssatz gem. § 242a SGB V sowie für die Jahre 2024 
und 2025 mit durchschnittlich tatsächlich erhobenem SPV-Beitragssatz.
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Ein Beispiel sind die international unterdurchschnittlichen Grippeimpfquoten bei international 
überdurchschnittlichen 20 Fehltagen pro Beschäftigtem und Jahr in einem der großzügigsten 
Lohnfortzahlungssysteme der Welt (Ziebarth 2025). Immer noch müssen Impfwillige in Deutsch-
land proaktiv einen hohen Aufwand betreiben, um eine Grippeimpfung zu erhalten und die finan-
zielle Anreize sich impfen zu lassen, sind sehr gering. Durch den weiteren Abbau bürokratischer 
Hürden und Impfbarrieren besteht auf der Angebotsseite deutliches Potenzial zur Steigerung die-
ser. Auf der Nachfrageseite sollten Versicherte GKV-Gutschriften für Impfungen (und andere Prä-
ventionsmaßnahmen) erhalten. Anreize für eine stärkere Inanspruchnahme von Präventionsleis-
tungen könnten auch über angebotsseitige Reformen, wie die des Risikostrukturausgleichs, 
implementiert werden (Reif et al. 2024).
Gutschriften für die Inanspruchnahme präventiver und effektiver Gesundheitsleistungen sollten 
mit neu einzuführenden Zuzahlungen verrechnet werden können. Grundsätzlich müssen die ge-
setzlichen Krankenversicherungen in die Lage versetzt — und auch verpflichtet werden — sowohl 
gesetzlich festgelegte Selbstbehalte zu erheben als auch Gutschriften für kosteneffektive Ge-
sundheitsleistungen zu erstatten. Nach aktuellem Stand der gesundheitsökonomischen Forschung 
wäre ein Eigenanteil für medizinische Leistungen sinnvoll, der sich invers zur Kosteneffektivität 
verhält. Das bedeutet: Für präventive und gesundheitsfördernde Leistungen sollten Versicherte 
Boni erhalten, während bei Behandlungen mit geringem Nutzen höhere Selbstbeteiligungen an-
fallen. Ziel ist es, durch Preisallokationsmechanismen die Inanspruchnahme von „high-value 
care“ zu fördern und die von „low-value care“ zu reduzieren.
Ein Beispiel für wenig effektive und teure Gesundheitsleistungen sind Rückenoperationen. Laut 
Studien sind rund 88 Prozent dieser Eingriffe mittelfristig nicht medizinisch erforderlich, werden 
jedoch aufgrund von Fehlanreizen (zu) häufig durchgeführt (Techniker Krankenkasse 2024). Pro-
zentuale Selbstbehalte, etwa bis zu 25 Prozent, könnten hier einen deutlichen Nachfragerück-
gang bewirken, Milliarden an Beitragsgeldern einsparen und Folgeschäden vermeiden (Seel 2010; 
Ahmadi et al. 2019).
Leistungen ohne nachgewiesenen Zusatznutzen sollten grundsätzlich aus dem GKV-Pflichtleis-
tungskatalog gestrichen werden. Ergänzend sollten Vergütungen stärker an Nutzen und Kosten-
effektivität ausgerichtet werden, festgelegt durch ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium 
auf Basis hochwertiger wissenschaftlicher Evidenz. Eine solche kosten-nutzenorientierte Revisi-
on des Leistungskatalogs könnte zweistellige Milliardenbeträge einsparen und zubesseren Ge-
sundheitsergebnissen führen.
Ein weiteres Defizit der GKV liegt in der unzureichenden Patientenkoordination. Der im Koaliti-
onsvertrag vorgesehene Ausbau der hausarztzentrierten Versorgung ist hier der richtige Ansatz. 
In skandinavischen Ländern fungieren Hausärztinnen und -ärzte als Gatekeeper. Sie werden den 
Patientinnen und Patienten zugewiesen und koordinieren den Zugang zu Fachärztinnen und -ärz-
ten. In der aktuellen Lage erscheint es am pragmatischsten, den Patienten/-innen die freie Wahl 
ihres Hausarztes/ihrer Hausärztin weiterhin zu überlassen. Allerdings sollte die Hausarztpraxis 
bei der GKV registriert sein, und bei Facharztkontakten ohne deren Überweisung sollte ein signi-
fikanter Selbstbehalt fällig werden, der bei pauschal 200 Euro oder 25 Prozent der Rechnungs-
summe liegen könnte. Zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung, insbesondere im länd-
lichen Raum, sind ergänzende Maßnahmen notwendig, etwa die Ausweitung digitaler 
Sprechstunden, erweiterte Kompetenzen für Apothekerinnen und Apotheker sowie zielgerichte-
tere Allokationsmechanismen über die Kassenärztlichen Vereinigungen.
Zu guter Letzt ist es internationaler Expertenkonsens, in Deutschland die Steuern auf Tabak, Al-
kohol und Zucker deutlich zu erhöhen, um deren gesundheitsschädlichen Konsum zu reduzieren 
(Cawley und Meyerhoefer 2012; WHO 2025). Die zusätzlichen Einnahmen sollten vollständig dem 
Gesundheitsfonds zuführen, um die Beitragssätze stabil zu halten. Alleine durch die Abschaffung 



ZEW policy brief // Nr. 01 // Januar 2026 | 5

niedrigerer Steuersätze bei Drehtabak, Zigarillos und Wein sowie der Einführung einer Zucker-
steuer auf US-Niveau könnten dem Gesundheitsfonds  etliche Milliarden zugeführt werden. 
Darüber hinaus wäre die Einführung eines Mindestbeitrags (etwa wie bei Studierenden) für nicht 
erwerbstätige Ehepartner/innen sachgerecht, um die beitragsfreie Mitversicherung zu begrenzen. 
Für versicherungsfremde Leistungen sind bedarfsgerechte Bundeszuschüsse erforderlich – auch 
hierüber besteht in der Fachwelt Einigkeit.
Ein solcher Maßnahmenmix kombiniert die gesundheitsnutzenorientierte Bepreisung von Ge-
sundheitsleistungen mit evidenzbasierten Anreizen. Er fördert den gezielten Einsatz von Ge-
sundheitsleistungen mit hohem gesellschaftlichem Nutzen und reduziert zugleich ineffektive 
Ausgaben. So ließe sich bei weniger stark steigenden GKV-Ausgaben die Qualität der Gesund-
heitsversorgung sowie die Volksgesundheit in Deutschland deutlich verbessern.
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ABBILDUNG 2:  ENT WICKLUNG DER GE SE T ZLICHEN KR ANKENVERSICHERUNG  
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GESETZLICHE PFLEGEVERSICHERUNG

Die gesetzliche Pflegeversicherung war nie als Vollkaskoversicherung konzipiert. Eigenanteile 
waren von Beginn an vorgesehen und sind insbesondere in der stationären Pflege erheblich (Roth-
gang et al. 2025). In den vergangenen Jahren sind sie bereits deutlich gestiegen, und auch künf-
tig ist mit weiter steigenden Zuzahlungen zu rechnen.
Im Gegensatz zur Krankenversicherung sind die Effizienzreserven im Pflegesystem begrenzt, da 
der Sektor stark lohnkostenintensiv ist. Eine angemessene Entlohnung ist zudem unerlässlich, 
um Pflegeberufe attraktiv zu halten und die Qualität der Versorgung sicherzustellen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es unrealistisch, eine Ausweitung der Leistungen bei gleichzeitiger Bei-
tragsstabilität anzustreben. Gleichwohl bietet der Einsatz neuer Technologien – insbesondere 
künstlicher Intelligenz – erhebliche Potenziale für Produktivitätsgewinne in der Pflege. Aufgabe 
der Politik ist es, durch klare gesetzliche Rahmenbedingungen den sicheren und ethisch vertret-
baren Einsatz solcher Technologien zu ermöglichen. So ließe sich der Kostendruck mindern, ohne 
die Qualität der Versorgung zu gefährden. Beispiele finden sich im Bereich der Sturzprävention, 
der sensorbasierten Erfassung von Vitalparametern sowie in der Robotik.
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Darüber hinaus sollte eine gesellschaftliche Diskussion darüber geführt werden, in welchem Um-
fang private Vermögen zur Finanzierung der eigenen Pflege herangezogen werden können. Ange-
sichts von jährlich rund 400 Milliarden Euro an Erbschaften und Schenkungen in Deutschland 
wäre eine stärkere Einbindung von Vermögen – auch von Immobilienbesitz – in die Pflegefinan-
zierung ökonomisch und sozialpolitisch vertretbar.
Ergänzend könnte eine moderate Erhöhung der Mehrwertsteuer in Betracht gezogen werden, um 
die Pflegebeiträge zu stabilisieren oder Eigenanteile zu begrenzen. Als breit angelegte und ver-
gleichsweise wenig verzerrende Steuerform würde sie zur nachhaltigen Finanzierung beitragen. 
Dasselbe gilt für die Erbschaftssteuer, die über Landeshaushalte zu einer stärkeren Förderung 
innovativer ambulanter Wohnformen und Versorgungsmodellen eingesetzt werden könnte.
Der deutsche Sozialstaat bietet mit der „Hilfe zur Pflege“ bereits heute eine Auffangregelung für 
Menschen mit geringen Einkommen und Vermögen, so dass alle Menschen in Deutschland Zu-
gang zu einem würdevollen Altern haben.

GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG

Für eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung wäre im Kern eine Rück-
kehr zu den Grundsätzen der Reformen vor rund 20 Jahren erforderlich. Diese Reformen wurden 
damals parteiübergreifend von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU getragen und haben die langfris-
tige Stabilität des Systems deutlich gestärkt. Spätere politische Entscheidungen haben jedoch 
zentrale Elemente wieder abgeschwächt oder aufgehoben.
Konkret bedeutet eine Rückkehr zu diesem Reformkurs die Reaktivierung des Nachhaltigkeitsfak-
tors sowie die Abschaffung der Haltelinie von 48 Prozent. Wie eine breite Mehrheit der Ökono-
minnen und Ökonomen betont, sollte die Regelaltersgrenze zudem schrittweise an die steigende 
Lebenserwartung angepasst werden (Börsch-Supan et al. 2016; SVR 2024). So kann der Renten-
beitrag langfristig stabil gehalten werden, ohne dass das Rentenniveau stark absinkt.
Zugleich sollte das Renteneintrittsalter weiter flexibilisiert und eine zu große Fixierung auf das 
Regelrentenalter aufgegeben werden. Versicherte mit langjährigen Beitragszeiten sollten die Mög-
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ABBILDUNG 3:  ENT WICKLUNG DER GE SE T ZLICHEN PF LEGE VERSICHERUNG  
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lichkeit haben, vor Erreichen der Regelaltersgrenze mit Abschlägen in Rente zu gehen; deren Er-
höhung sollte geprüft werden, ebenso wie die Anrechnungszeiten bei der Rente für besonders 
langjährig Versicherte („Rente mit 63“). Damit werden sowohl unterschiedliche Erwerbsbiografi-
en als auch individuelle Präferenzen berücksichtigt.
Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Situation in körperlich stark belastenden Berufen. Diese 
sind häufig mit einer geringeren Lebenserwartung verbunden, was idealerweise die Rentengestal-
tung berücksichtigt. Eine neue ausgearbeitete „Berufsgruppenrente“ könnte hier ansetzen: Bei-
spielsweise könnte ein zukünftiger Anstieg des Regelrentenalters nach Berufsgruppen mit unter-
schiedlichen Lebenserwartungen erfolgen. Um die oben genannten Reformelemente wieder 
einzuführen, ist eine breite gesellschaftliche Akzeptanz unumgänglich. Sie könnte durch eine ent-
sprechende flankierende „Berufsgruppenrente“ erreicht werden. Gesellschaftliche Akzeptanz kann 
auch eine Reform der Grundrente sicherstellen, in dem der Abstand zur Höhe der Grundsicherung 
sichergestellt wird, etwa durch Kopplung and die rentenversicherungspflichtigen Arbeitsjahre.
Nach den Erfahrungen mit der Riesterrente wäre zudem eine kapitalgedeckte Pflichtversicherung 
für alle Bevölkerungsgruppen eine logische Konsequenz, falls der Anstieg der Rentner, die die 
Grundrente beziehen, in zukünftigen Generationen nicht weiter ansteigen soll. Eine Rentenpoli-
tik, die Lebenserwartung, Beschäftigung und Nachhaltigkeit in Einklang bringt, ist entscheidend 
für die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats und für generationenübergreifende Gerechtigkeit. 

FAZIT

Der Beitrag skizziert eine Agenda 2035, die darauf abzielt, die Sozialversicherungssysteme in 
Deutschland finanziell zu stabilisieren und strukturell zu stärken. Ohne Strukturreformen, im Sta-
tus Quo, wird bereits im Jahr 2035 ein zusätzlicher Finanzbedarf von zehn Sozialversicherungs-
punkten oder bis zu 200 Milliarden Euro pro Jahr prognostiziert. Gelingt es nicht, die Systeme zu 
reformieren, könnten die prognostizierten Beitragserhöhungen bis zu einer Million zusätzliche 
Arbeitslose zur Folge haben. Das würde gesamtwirtschaftliche Kosten von bis zu 100 Milliarden 
Euro pro Jahr implizieren.
Eine nachhaltige Reform der Sozialversicherungen, insbesondere in den Bereichen Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung, ist somit eine zentrale Voraussetzung für Standortattraktivität, 
Investitionen und Wachstum. Insbesondere durch Beschäftigungs- und Lohnwachstum könnten 
sich dann weitere Finanzspielräume eröffnen. Ohne Beschäftigungs- und Lohnwachstum müss-
ten die Einschnitte durch Strukturreformen jedoch tiefer ausfallen. Alle vorgeschlagenen Maß-
nahmen können durch höhere Steuerzuschüsse – etwa aus höheren Mehrwert-, Verbrauchs- oder 
Erbschaftsteuern – flankiert werden. Sollten Steuererhöhungen politisch nicht gewünscht sein, 
müssten die strukturellen Anpassungen entsprechend tiefgreifender ausfallen.
Erforderlich ist letztlich ein ausgewogener Maßnahmenmix, der Verteilungseffekte nicht aus den 
Augen verliert und zugleich gesellschaftliche Akzeptanz sichert. Strukturreformen in den Sozial-
versicherungssystemen sind eine Gemeinschaftsaufgabe aller Bürgerinnen und Bürger sowie al-
ler politischen Institutionen. Sie sind unverzichtbar, um Wohlstand, Generationengerechtigkeit 
und die langfristige Leistungsfähigkeit des Sozialstaats zu sichern.

Regelrentenalter  
an Berufsgruppen 
anpassen

Private Vorsorge 
verpflichtend 
machen, Kapital- 
deckung ermöglichen

Enormer Reform- 
bedarf in gesetzli-
cher Kranken-, 
Pflege- und Renten-
versicherung

Ein ausgewogener 
Maßnahmenmix für 
gesellschaftliche 
Akzeptanz 

Strukturreformen 
sind Voraussetzung 
für Vertrauen in 
Leistungsfähigkeit 
der Systeme und 
Überwindung der 
Strukturkrise
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